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Jenseits von Sonntagsreden ist Weiterbildung 

aus der Sicht vieler Unternehmen und der Politik 

vor allem ein Kostenfaktor und gerät in Krisen-

zeiten als Einsparpotenzial ins Blickfeld. Auch der 

gegenwärtige Umgang mit und die Haltung ge-

genüber Beschäftigten und Arbeitslosen legen 

den Schluss nahe, dass eher auf niedrige Perso-

nalkosten, Flexibilität und atypische Beschäfti-

gungsformen gesetzt wird und Strategien, die auf 

nachhaltige Investitionen in die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter und ihre Beschäftigungsfä-

higkeit ausgerichtet sind, wenig Unterstützung 

fi nden. Offenbar keine guten Zeiten, um für die 

Ausweitung von Weiterbildung und für ihre 

rechtliche Absicherung zu werben. Gleichwohl: 

Weiterbildung gehört mehr denn je auf die 

 Agenda! Neben ökonomischen Begründungen 

für Weiterbildung, wie z. B. die zukünftige Fach-

kräftesicherung, ist eine Beschäftigungs- und Per-

sonalpolitik, die auf Wertschätzung und Entwick-

lung der Beschäftigten setzt, auch unter dem 

 Aspekt der Herstellung von berufl ichen Chancen 

und Entwicklungsoptionen für die Einzelnen und 

somit aus einer sozialstaatlichen Perspektive ein 

zentrales Politikfeld.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat in verschie-

denen Expertisen zur Weiterbildung bereits in der 

Vergangenheit auf Defi zite in diesem Bereich auf-

merksam gemacht, Handlungsbedarf aufgezeigt 

und Lösungsansätze vorgestellt. In neuen Studien 

wird das Thema nun im Kontext der Debatte zur 

Reform der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-

politik und der Weiterentwicklung der sozialen 

Sicherungssysteme aufgegriffen. Die Arbeitsversi-

cherung als  Weiterentwicklung der Arbeitslosen-

Vorbemerkung

Berufl iche Weiterbildung ist in einer dynami-

schen Wirtschaft eine anerkannte Notwendigkeit. 

Jenseits dieses Allgemeinplatzes gibt es in 

Deutschland allerdings wenig Konsens über die 

Finanzierung, die Ausgestaltung und über die 

 Zuständigkeiten im Bereich der Weiterbildung; es 

herrschen Wildwuchs und Intransparenz. Dies 

ist problematisch; gleichgültig ob man die Wei-

terbildung insgesamt für ausreichend hält oder – 

wie Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung belegen – 

auf Handlungsbedarf hinweist und die fi nanzielle 

Unterausstattung bemängelt. Die Weiterbildung 

stagniert. Die Datenlage ist eindeutig. Teilnah-

mequoten haben sich seit einigen Jahren bei ca. 

40 Prozent eingependelt. Die „Weiterbildungs-

schere“, ein Begriff für das starke soziale Gefälle, 

ist seit langem bekannt.

Die berufl iche Weiterbildungslandschaft ist – 

im Unterschied zur berufl ichen Ausbildung – 

rechtlich wenig reguliert. Neben gesetzlichen Re-

gelungen auf der Bundesebene wie dem Aufstiegs-

förderungsgesetz, mit dem u. a. der Erwerb des 

Meistergrads gefördert wird, existieren in einigen 

Bundesländern gesetzliche Regelungen, die u. a. 

Freistellungsansprüche festlegen. Daneben gibt 

es tarifl iche Regelungen sowie betriebliche Ver-

einbarungen, die u. a. den Zugang und die Förder-

möglichkeiten für Beschäftigte bestimmen. Wäh-

rend bei der berufl ichen Weiterbildung der Be-

schäftigten Unternehmen eine zentrale Rolle 

spielen, erfolgen Weiterbildungsmaßnahmen für 

Arbeitslose und – unter bestimmten Vorausset-

zungen auch für Beschäftigte – auf der Basis des 

Sozialgesetzbuchs und gehören zu den klassi-

schen Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik.
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versicherung (Schmid 2008)1 rückt neben der 

A bsicherung von Beschäftigungsrisiken bei Über-

gängen, u. a. bei Arbeitslosigkeit verstärkt die 

Förderung von berufl ichen Entwicklungschancen 

ins Blickfeld. Weiterbildung hat hier einen zen-

tralen Stellenwert. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat 

deshalb  Expertisen in Auftrag gegeben, die die 

 Weiterbildungsbeteiligung (Käpplinger/Kulmus/

Haber zeth 2013), die Organisation und  Finanzi e-

rung und die  rechtliche Gestaltung (Kocher/Welti/

Paschke 2013) von Weiterbildungsansprüchen als 

wichtige Gestaltungsfelder einer Arbeitsversiche-

rung behandeln.

Die vorliegende Expertise von Dr. Thomas 

Kruppe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Insti-

tut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), 

zur Organisation und Finanzierung benennt die 

Problemlagen und weist darauf hin, dass diese 

u. a. zu Benachteiligungen bestimmter Gruppen 

führen. Da Bildung und Weiterbildung gesamt-

gesellschaftliche Aufgaben sind, plädiert der Au-

tor für eine Finanzierung aus Steuermitteln, die 

gleichzeitig auch eine Umverteilungswirkung 

hat. Auf dem Weg zu einer neuen Lernkultur ist 

darüber hinaus die Verankerung eines Rechtsan-

spruchs auf Weiterbildung und ggfs. auf eine 

zweite Berufsausbildung ein bedeutsamer Schritt.

Wir bedanken uns bei dem Autor für die Erstel-

lung der Expertise, die für die Debatte über die 

Ausgestaltung der Arbeitsversicherung wichtige 

Hinweise und neue Impulse gibt.

Ruth Brandherm

Leiterin des Gesprächskreises Arbeit 

und Qualifi zierung

1 Orientiert am Konzept von Günther Schmid, ehemaliger Direktor am WZB.
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Zusammenfassung

Die Diskussion um die Notwendigkeit von Qua-
lifi zierung und Weiterbildung wird von allgemei-
ner Zustimmung getragen. Im Rahmen der Über-
legungen zu einer Arbeitsversicherung wird auch 
über neue Formen der Finanzierung nachgedacht. 
Finanzierungs- wie auch Organisationsformen 
entfalten jedoch selektive, erwünschte und nicht 
erwünschte Wirkungen. Ein Rechtsanspruch auf 
Weiterbildung und auf eine (zweite) Berufsausbil-
dung wäre ein wichtiger Schritt zu einer neuen 

Lernkultur und sollte insbesondere die Möglich-
keit einbeziehen, auch in späteren Lebensphasen 
(weitere) Schulabschlüsse zu erreichen und ggf. 
auch eine Erstausbildung oder ein spätes Studium 
zu absolvieren. Ein solcher Rechtsanspruch in 
Kombination mit klugen Anreizen könnte auch 
helfen, die bestehenden deutlichen Unterschiede 
in der Weiterbildungsbeteiligung zwischen Be-
schäftigten und Arbeitslosen bzw. zwischen hö-
her und gering Qualifi zierten abzubauen. 
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1. Einleitung

Diese Expertise knüpft an den Vorschlag einer Ar-
beitsversicherung anstelle einer Arbeitslosenver-
sicherung (Schmid 2011: 154ff.) an. Im Rahmen 
dieser Überlegungen betont Schmid auch die 
 Bedeutung von Weiterbildung im Lebensverlauf 
und schlägt die Einrichtung eines Weiterbildungs-
fonds vor (ebd.: 159f.). Da die Diskussion um die 
Notwendigkeit von Qualifi zierung und Weiterbil-
dung tendenziell von allgemeiner Zustimmung 
getragen wird, rückt die Frage nach Organisation 
und Finanzierung in den Fokus. Diese kann je-
doch erst beantwortet werden, wenn tieferge-
hende Fragen geklärt sind. Dies liegt vor allem 
darin begründet, dass sowohl die Finanzierungs- 
wie Organisationsformen als auch die daraus resul-
tierende konkrete Umsetzung von Qualifi zierung 
und Weiterbildung selektive, intendierte und nicht 
intendierte Wirkungen entfalten können.1 

Qualifi zierung und Weiterbildung werden 
heutzutage im Grundsatz als richtig und wichtig 
bejaht: Konzepte wie Lebenslanges bzw. Lebens-
begleitendes Lernen zeugen seit Jahren davon, 
dass das Thema im Zusammenhang mit der heu-
tigen Arbeitsgesellschaft als bedeutende Zielgrö-
ße beschrieben wird. Bereits seit den 1990er Jah-
ren wird auch auf europäischer Ebene darauf ver-
wiesen, dass die Beschäftigungsfähigkeit des Ein-
zelnen nur durch ein wiederkehrendes Lernen im 
Lebensverlauf sichergestellt werden kann. 

Hier aber beginnen bereits die Differenzen. 
Manche verweisen an dieser Stelle auf die Verant-

wortung jedes Einzelnen für sich selbst, ganz im 
Sinne eines individualisierten Arbeitskräfteun-
ternehmers (vgl. Voß/Pongratz 1998). Andere dis-
kutieren die Interpretation von Beschäftigungs-
fähigkeit als einem interaktiven Gut, das erst im 
Zusammenspiel zwischen individuellem Angebot 
und betrieblicher Nachfrage zu einem realisierten 
Arbeitsplatz führt (vgl. z. B. Gazier 1999; Deeke/
Kruppe 2003; Prommberger et al. 2008). Oftmals 
ausgeklammert blieben in dieser Diskussion je-
doch Strukturen und Reproduktionsmechanis-
men sozialer Ungleichheit, die auch – und gera-
de – im Zugang zu Bildung existieren. 

Konsens ist: Bildung steht jedem zu – zumin-
dest in der rudimentären Form der Gewährleis-
tung schulischer Grundbildung,2 in Deutschland 
in erweiterter Form durch zehn Pfl ichtschuljahre. 
Aber bereits hier wird oftmals die Devise: „Jeder 
ist seines Glückes Schmied!“ vertreten. Die Ge-
währleistung eines formalen Zugangs zu weiterfüh-
renden Schulen nach der Grundschule, basierend 
auf scheinbar objektiven Kriterien, reicht nicht 
aus, um soziale Ungleichheiten zu reduzieren. 

Gleichzeitig hat eine erfolgreiche Teilnahme 
am schulischen System unmittelbare Auswirkun-
gen auf den Zugang in eine berufl iche Ausbil-
dung,3 wobei letztere für den späteren Erwerbs-
verlauf von entscheidender Bedeutung ist: Das 
Risiko der Arbeitslosigkeit hat sich insbesondere 
für Erwerbspersonen ohne Berufsabschluss im 
Zeitverlauf vervielfacht. Lagen die qualifi kations-

1 Erinnert sei hier nur an die nicht intendierten Folgen der westdeutschen Bildungsexpansion, die zu einem überproportionalen Verbleib 
von Kindern aus sozial schwächeren Familien in den untersten Bildungsgruppen führte und damit die Netzwerke und Erfahrungs- und 
Bewertungskontexte gering Qualifi zierter sozial verarmten (Solga 2005). Zu aktuellen Ergebnissen vgl. auch z. B. Lörz/Schindler (2011).

2 So steht Grundbildung für alle auch auf der Liste der Millenniumsziele, mit denen die Vereinten Nationen bis 2015 die Armut auf der 
Welt verringern wollen. Bei der aktuellen Umsetzung (DUK/BMZ 2011) scheint aber eine Zielerreichung mit den bisherigen Anstrengun-
gen kaum möglich.

3 Eine Ausnahme bilden hier Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus. Diesen wurde der Zugang zu berufl icher Ausbildung prak-
tisch völlig verwehrt. Erst durch politische und gesetzliche Änderungen seit 2008 soll angesichts eines erwarteten Fachkräftemangels 
jungen Flüchtlingen mit Duldungsstatus der Zugang zum Ausbildungsmarkt in Deutschland erleichtert werden (vgl. u. a. Krappmann et 
al. 2009). Die Umsetzung scheint jedoch nur zögerlich und nicht einheitlich zu verlaufen (Schreyer/Bauer 2012).
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spezifi schen Arbeitslosenquoten am Ende der 
1970er Jahre für alle Qualifi kationsgruppen zwi-
schen zwei und fünf Prozent, so waren im Jahr 
2005 von allen Erwerbspersonen ohne abge-
schlossene Berufsausbildung 26 Prozent arbeits-
los (Brücker et al. 2012: 220f.; vgl. auch Abbil-
dung 1). Von allen Erwerbspersonen mit Berufs-
abschluss waren im gleichen Jahr „nur“ zehn 
 Prozent arbeitslos, während sich die Arbeitslosen-
quote innerhalb der Gruppe der Erwerbspersonen 
mit (Fach-)Hochschulabschluss mit vier Prozent 

nach wie vor auf niedrigem Niveau bewegt (ebd.; 
vgl. auch Abbildung 1). 

Bedeutend ist das Risiko der Arbeitslosigkeit 
für Erwerbspersonen ohne Berufsabschluss auch 
wegen seiner allgemeinen Größenordnung, da 
von allen Erwerbstätigen (2005, ohne Auszubil-
dende) 19 Prozent keine abgeschlossene Berufs-
ausbildung hatten (ebd.) und der Anteil dieser 
Gruppe an allen Arbeitslosen 39 Prozent betrug 
(Lott 2010). 

Abbildung 1:

Qualifi kationsspezifi sche Arbeitslosenquoten 1975 - 2009 (in %)

Quelle: IAB-Berechnungen auf Basis des Mikrozensus und Strukturerhebungen der Bundesagentur für Arbeit, Brücker et al. 2012: 221.
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Qualifi kation und Weiterbildung sind in Zeiten 
der Diskussion um Fachkräftemangel und demo-
graphischen Wandel stark auf die Arbeitsgesell-
schaft zentriert. Bildung – als Grundlage von Wei-
terbildung – ist ein Gut, das in Bedeutung und 
Wertigkeit darüber hinausreicht. Ihre generelle 
Bedeutung kommt in folgendem Zitat zum Aus-
druck: „Auf dem Weltbildungsforum in Dakar, 
Senegal, im April 2000 hat die internationale 
 Gemeinschaft den Aktionsplan „Bildung für alle“ 
(Education for All, EFA) verabschiedet. Seine 
sechs Ziele sollen bis 2015 erreicht werden. Die 
Ziele 2 und 5 sind auch in die Millenniums-Ent-
wicklungsziele der Vereinten Nationen einge-
gangen“ (DUK/BMZ 2011: 2).

Neben der Schärfe der Problematik in Ent-
wicklungsländern zeigt der Bericht, dass auch die 
OECD-Staaten nicht in allen Punkten diese Ziele 
bereits erreicht haben: „Obwohl die meisten In-
dustrieländer hohe Einschulungsraten auf Sekun-
dar- und Tertiärniveau aufweisen, sehen auch sie 
sich Problemen ausgesetzt, die auf Ungleichheit 
und Marginalisierung beruhen. Fast jeder fünfte 
Schüler in den OECD-Staaten erreicht keinen Ab-
schluss einer höheren Sekundarschule. Risikofak-
toren für den Schulabbruch sind unter anderem 
Armut, niedrige Bildung der Eltern und Immi-
grantenstatus. Steigende Jugendarbeitslosigkeit, 
verstärkt durch die weltweite Finanzkrise, hat 
zahlreiche OECD-Staaten dazu veranlasst, Kom-
petenzentwicklung eine größere Priorität beizu-
messen“ (DUK/BMZ 2011: 4).

Anlass für eine verstärkte Aufmerksamkeit ist 
auch das Ergebnis der sogenannten „leo-Studie“ 
von Grotlüschen und Riekmann (2011), nach 
der die Zahl der funktionalen Analphabeten in 
Deutschland bei 7,5 Millionen liegt: 

„Funktionaler Analphabetismus betrifft ku-
muliert mehr als vierzehn Prozent der erwerbs-
fähigen Bevölkerung (Lage auf Alpha-Level 1 - 3, 
18 - 64 Jahre). Das entspricht einer Größenord-
nung von 7,5 Millionen Funktionalen Analpha-
betinnen und Analphabeten in Deutschland.

Davon wird bei Unterschreiten der Textebe-
ne gesprochen, d. h., dass eine Person zwar ein-
zelne Sätze lesen oder schreiben kann, nicht je-
doch zusammenhängende – auch kürzere – Texte. 
Betroffene Personen sind aufgrund ihrer begrenz-
ten schriftsprachlichen Kompetenzen nicht in 
der Lage, am gesellschaftlichen Leben in ange-
messener Form teilzuhaben. So misslingt etwa 
auch bei einfachen Beschäftigungen das Lesen 
schriftlicher Arbeitsanweisungen.

[…]
Analphabetismus im engeren Sinne betrifft 

mehr als vier Prozent der erwerbsfähigen Bevöl-
kerung (Lage auf Alpha-Level 1 - 2, 18 - 64 Jahre). 
Davon wird bei Unterschreiten der Satzebene ge-
sprochen, d. h., dass eine Person zwar einzelne 
Wörter lesend verstehen bzw. schreiben kann – 
nicht jedoch ganze Sätze. Zudem müssen die 
 betroffenen Personen auch gebräuchliche Wör-
ter Buchstabe für Buchstabe zusammensetzen“ 
(Grotlüschen/Riekmann 2011: 2).

Trotz des hohen Stellenwerts, der Bildung 
eingeräumt wird, gibt es folglich auch in Deutsch-
land eine große Zahl von Mitmenschen, deren 
Zugang zu Bildung über Schriftmedien stark ein-
geschränkt ist. Nicht nur bei der Vermittlung von 
Weiterbildung muss diesem Umstand Rechnung 
getragen werden. Dies hat auch eine Bedeutung 
für die Organisation von Weiterbildung, da diese 
Personengruppe z. B. nicht über Schriftmedien 
angesprochen, informiert und motiviert werden 
kann. 

Und damit ist man unmittelbar bei der Fra-
ge, wer Zugang zu Bildung hat bzw. diesen Zu-
gang wahrnimmt und wer nicht und was zu die-
ser Teilnahmeselektion führt. Denn um über Or-
ganisation und Finanzierung Entscheidungen zu 
treffen, müssen zunächst Entscheidungen getrof-
fen werden, wer gefördert werden soll. Denn för-
dert man jene, die auch ohne Förderung teilneh-
men würden, erzielt man nur Mitnahmeeffekte.

2. Vor der Weiterbildung steht die Bildung 
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Folgt man der Humankapitaltheorie (z. B. Becker 
1993), so werden Investitionen in die eigene Bil-
dung dann vorgenommen, wenn ein positiver 
Ertrag erwartet wird. Dieser Ertrag ergibt sich 
dann, wenn durch die Investition in Bildung ein 
höheres Lebenseinkommen erwartet wird und 
die erwartete Einkommenssteigerung in der Sum-
me die fi nanziellen Aufwendungen für die Aus-
bildung zuzüglich dem während der Ausbildung 
entgangenen Einkommen übersteigt. Der zugrun-
de liegende Mechanismus beruht aus Sicht der 
Humankapitaltheorie darauf, dass sich sowohl im 
allgemein bildenden als auch im berufl ichen Bil-
dungssystem die Teilnehmenden auf Basis von 
eigener Leistungsfähigkeit und entsprechender 
Selbstselektion in diese Systeme sortieren. Ba-
sisannahme der Humankapitaltheorie ist dabei 
die vollkommene Information, die sich jedoch 
insbesondere bei frühen Bildungsentscheidun-
gen als problematisch darstellt. 

Folgt man Schmid (2011) und Kronauer/
Schmid (2011), so geht es auch um die Frage der 
Befähigungsgerechtigkeit (Sen 2001, 2009), durch 
die verantwortungsvolle Entscheidung erst mög-
lich wird und zu entsprechender Selbstverant-
wortung (z. B. bei Fehlentscheidungen) führt: 

„Es geht vielmehr um die individuelle Fähig-
keit der Verwirklichung (‚functioning‘), d. h. um 
die Fähigkeit, vorhandene Ressourcen in eigens 
gesetzte Ziele umzusetzen. Es geht also um eine 
dynamische Ressourcenaustattung, die indivi-
duell sehr ungleich verteilt sein kann, die aber 
jeder Person erlaubt, ihre eigenen Lebenspläne zu 
verwirklichen. Für eine solche funktionale Befä-
higung spielen, nach Auffassung Sens, materielle 
Freiheiten eine große Rolle – auf den Arbeitsmarkt 
bezogen also die Freiheit der Wahl verschiedener 

Berufe und Beschäftigungsformen, die Möglich-
keit, Arbeit und Leben in Übereinstimmung zu 
bringen, sowie die Möglichkeit, Fähigkeiten zu 
regenerieren oder zu erweitern.

[…]
Diese Freiheit […] ist auf der Gegenseite je-

doch mit der Verantwortung verbunden, für die 
Konsequenzen der getroffenen (freien) Wahl auch 
gerade zu stehen (‚accountability’). Denn Befä-
higung ist die Macht etwas zu tun, und die Aus-
übung dieser Macht schafft Verantwortung, die 
unter Umständen auch mit Pfl ichten verbunden 
ist“ (Schmid 2011: 51).

Hier wird betont, dass sowohl individuelle 
Fähigkeiten der Verwirklichung als auch mate-
rielle Freiheiten in Form von Ressourcenausstat-
tung notwendige Voraussetzungen sind.4 Aller-
dings wird auch hier der Einfl uss sozialer Un-
gleichheit nur in Teilaspekten berücksichtigt. 
Denn Bildungsentscheidungen werden mehrfach 
durch schichtspezifi sche Effekte überlagert und 
restringiert, so dass die soziale Herkunftsposition 
innerhalb des Systems reproduziert wird.5 Dabei 
sind auf der ersten Ebene zwei Effekte zu unter-
scheiden (Boudon 1974; Gambetta 1987; Breen/
Goldthorpe 1997): Kinder aus höheren Schichten 
haben „von zuhause aus“ bereits bessere Voraus-
setzungen, den Anforderungen in der Schule ge-
recht zu werden (primärer Herkunftseffekt), wäh-
rend Kinder aus niedrigeren Schichten mit gerin-
gerem kulturellen Kapital entsprechend schlech-
tere schulische Leistungen erbringen. So führen 
bereits vor dem Eintritt ins Bildungssystem vor-
handene Unterschiede – das vorschulisch erlern-
te kulturelle Kapital – zu herkunftsspezifi schen 
Bildungsergebnissen im Schulsystem. 

3.   Zugang zu Bildung zwischen Selbstselektion und sozialer Ungleichheit 

4 Vgl. zur Frage von Selbstbestimmung auch Marquardsen (2011).
5 Für eine detaillierte Darstellung siehe z. B. Dietrich/Kleinert (2009).
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Gleichzeitig kann man auf der zweiten Ebe-
ne Wirkungsweisen von sekundären Herkunfts-
effekten auf Bildungsentscheidungen wiederum 
zweifach unterscheiden: Zum einen gehen Bil-
dungserträge über rein monetäre Erträge hinaus. 
Sie hängen aufgrund zusätzlicher Faktoren – wie 
z. B. der Angst vor Statusverlust – u. a. positiv von 
der sozialen Position der Familie ab und sind des-
halb nicht für jede/n gleich. Zum anderen be-
einfl usst auch die tatsächliche, schichtspezifi sch 
unterschiedliche Ausstattung an ökonomischen 
Ressourcen Bildungsentscheidungen – vor allem, 
wenn unmittelbar Realisierungsmöglichkeiten 
davon abhängen, wie dies z. B. bei privat fi nan-
ziertem Nachhilfeunterricht oder beim Zugang 
zu einer gebührenpfl ichtigen Privatschule der 
Fall ist. 

Mit der Kostenfrage als Zugangshürde – auch 
zu Weiterbildung – beschäftigt sich auch Heim-
bach-Steins (2009), und kommt zu folgendem 
 Ergebnis: 

„Die Kostenfrage aber darf – wenn Bildung 
aufgrund ihrer Schlüsselbedeutung für gesell-
schaftliche Beteiligung ein grundlegendes Men-
schenrecht ist – nicht zum Ausschluss von grund-
legender Allgemeinbildung, berufl icher Ausbil-
dung und Weiterbildungsmöglichkeiten führen. 
Dies wäre nicht nur eine Ungerechtigkeit gegen-
über den Betroffenen, sondern auch kontra-
produktiv im Sinne der Förderung und Mehrung 
der Bildung als öffentliches Gut. Aus ökonomisch 
wie aus sozialethischen Gründen ist deshalb un-
bedingt auch auf einer Verantwortung der öffent-
lichen Hände für Bildung zu bestehen, ohne die 
ein gleicher und freier Zugang, eine chancenge-
rechte Verteilung qualitativ hochwertiger Bil-
dungsmöglichkeiten – unabhängig von der Zah-
lungsfähigkeit der zu bildenden Personen – nicht 
gewährleistet werden kann“ (Heimbach-Steins 
2009: 16).
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An weiteren Analysen, Diskussionen und Lö-
sungsvorschlägen zur Finanzierung von Weiter-
bildung mangelt es ebenso wenig wie an Weiter-
bildungsprogrammen.6 So setzen sich beispiels-
weise Nagel und Jaich (2004) in ihrer Gesamt-
schau zur Bildungsfi nanzierung in Deutschland 
auch mit dem System der Weiterbildung ausein-
ander. Dabei verweisen sie darauf, dass zwar im 
Zentrum der Diskussion um deren Finanzierungs-
probleme meistens die berufl iche Weiterbildung 
im Vordergrund stehe, Handlungsbedarf aber 
auch im Bereich der allgemeinen Weiterbildung 
bestehe, in dem die Finanzierungsbereitschaft der 
öffentlichen Hand in den letzten Jahren abneh-
me. Darüber hinaus stellen sie fest:

„Handlungsbedarf im Bereich der berufl i-
chen und der allgemeinen Weiterbildung wird 
insbesondere auf folgenden Gebieten gesehen: 
– eine Verzahnung von Aus- und Weiterbildung;
– die Sicherstellung einer öffentlich verantwor-

teten Grundversorgung;
– die Schaffung verlässlicher Rahmenbedingun-

gen für die Weiterbildungsakteure;
– die Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen 

und Schichten. Von besonderer Bedeutung ist 
hier die Integration der Nichterwerbstätigen;

– eine Verbesserung der Transparenz;
– eine Qualitätssicherung.
Zur Realisierung werden von verschiedenen Au-
toren die folgenden Instrumente vorgeschlagen:
– eine Zertifi zierung zur Erhöhung der Trans-

parenz;
– Weiterbildungsgutscheine;
– Lernzeitkonten;
– Bildungskonten bzw. Bildungssparen mit Dar-

lehen;
– Weiterbildungsfonds;

– Ausweitung bestehender Weiterbildungsgesetze;
– Tarifverträge zur Weiterbildung;
– Betriebsvereinbarungen und
– ein Bundesweiterbildungsgesetz“
(Nagel/Jaich 2004: 251).

Anschließend gehen die Autoren auf ver-
schiedene Lösungsvorschläge direkt ein und un-
terbreiten einen Vorschlag für die gesetzliche 
Grundlage für solche Fonds in Deutschland. Die 
konkrete Ausgestaltung solle jedoch in der Hand 
der Tarifparteien liegen. Darüber hinaus müssten 
fl ankierende Maßnahmen zur Finanzierung si-
cherstellen, dass „die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer aus kleinen und mittleren Unter-
nehmen ihre Weiterbildungsteilnahme in stärke-
rem Umfang erhöhen“ (Nagel/Jaich 2004: 263).

Eine aktuelle, schlaglichtartige Bestandsauf-
nahme eben solcher tarifl icher und betrieblicher 
Regelungen zur berufl ichen Weiterbildung (Bus-
se/Seifert 2009) zeigt, dass das Thema in den letz-
ten Jahren einen Bedeutungswandel erfahren hat. 
Auch wenn die Untersuchung keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebt und sich die dargestell-
ten Entwicklungen nur auf einen Teil der Betriebe 
bezieht, so scheint doch das Thema Weiter-
bildungsvereinbarungen und Lernzeitkonten er-
heblich an Bedeutung gewonnen zu haben. Dies 
hat allerdings auch mit einer veränderten Sicht-
weise auf Weiterbildung zu tun: 

„Diese Neuorientierung zeigt sich auch in 
den untersuchten Betriebsvereinbarungen. Mit 
der Ausbreitung originärer Weiterbildungsverein-
barungen ändern sich auch die Zielsetzungen von 
Weiterbildung. […] Wirtschaftliche Ziele rücken 
in den Vordergrund, Weiterbildung soll dazu bei-
tragen, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, Ar-
beitsplätze zu erhalten oder die Produktions- und 

6 So weist die Studie von Koschek et al. (2011) 195 Weiterbildungsprogramme auf Bundes- und Länderebene aus (Koschek et al. 2011: 13). 
Allerdings weisen die Autoren auch darauf hin, dass andere Studien auch mit anderen Defi nitionen arbeiten (Koschek et al. 2011: 8).

4. Trennung statt Verzahnung von Bildungssystemen 
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Dienstleistungsqualität zu sichern, die über den 
Erhalt und die Verbesserung der Qualifi kation 
und Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter erreicht werden sollen. Wei-
terbildung wird als Investition in die Zukunft 
 angesehen. Sie gilt nicht nur als Angelegenheit 
des Arbeitgebers, sondern bezieht die Beschäftig-
ten ausdrücklich in die Verantwortung mit ein: 
Einzelne Regelungen verpfl ichten die Beschäftig-
ten sogar, sich an der Weiterbildung (sowie ihrer 
Planung) aktiv zu beteiligen und fordern die 
 Bereitschaft, dafür Freizeit und z. T. auch eigene 
fi nanzielle Mittel zu investieren. […] Der jewei-
lige Bedarf wird zur gewichtigen Orientierungs-
größe. Deshalb überrascht es nicht, das die Er-
mittlung des Bedarfs in einigen tarifl ichen 
 Vereinbarungen […] einen zentralen Stellenwert 
erhält. Die hohe Bedeutung, die der Bedarfs-
ermittlung eingeräumt wird, setzt sich in den 
 Betriebsvereinbarungen fort.

[…]
Betriebsnotwendige Weiterbildung gilt, von 

Ausnahmen abgesehen, als bezahlte Arbeitszeit. 
Mit zunehmendem persönlichem Interesse der 
Beschäftigten an der Weiterbildung steigt der 
 Anteil des zu leistenden Eigenbetrags. Die Kosten-
beteiligung erfolgt überwiegend in Form von 
Freizeitanteilen (Time-sharing), die für Quali fi -
zierungszeit aufzubringen sind, wobei die Ver-
teilungsrelation von Time-sharing variieren“ 
(Busse/Seifert 2009: 82).

Wie auch hier unterscheiden sich Diskussio-
nen und Vorschläge um die Finanzierung von 
Weiterbildung vor allem darin, welche Rolle dem 
Individuum, welche dem Staat und welche dem 
Betrieb zugeteilt wird. Ausgangspunkt hierfür ist 
zumeist die Trennung in allgemeine und beruf-
liche Bildung. Bei berufl icher Bildung wird dann 
wiederum zwischen eher generellem und eher 
(betriebs-)spezifi schem Wissen unterschieden, 
welches sich eine Person aneignet. Zuletzt fi ndet 
dann eine Zuweisung statt, wem dieses Wissen 
wie stark nutzt. Darüber hinaus wird bei der be-

rufl ichen Weiterbildung unterschieden, ob diese 
selbst initiiert oder vom Betrieb durchgeführt 
wird. Als weitere Variante kommt dann die Wei-
terbildung von Arbeitslosen in Betracht. Diese 
Abgrenzungen, insbesondere aber bereits die 
Trennung zwischen „allgemeiner“ und „berufl i-
cher“ Bildung, führt zu Systemtrennungen, die 
nicht unbedingt in aller Klarheit nachvollzieh-
bar sind. 

So führt auf der einen Seite das öffentlich 
 fi nanzierte universitäre Bildungssystem – zum 
Teil mit fi nanzieller Unterstützung der Studieren-
den durch staatliche Leistungen nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) – zu 
hochqualifi zierten Abschlüssen, von denen eini-
ge – aber bei weitem nicht alle – unmittelbar auf 
einen Beruf gerichtet waren.7

In der Mitte fi nden sich diejenigen, die nach 
der Schule im dualen Ausbildungssystem Fuß 
 fassen konnten, wo sie zum einen spezifi sches 
Wissen im Betrieb, zum anderen allgemeineres 
Wissen durch den Betrieb und die Berufsschule 
vermittelt bekommen. 

Auf der anderen Seite schaffen Jugendliche 
nach der Schule – mit oder ohne Abschluss8 – den 
Übergang ins duale Ausbildungssystem nicht. 
 Ihnen werden selektiv Plätze in Maßnahmen der 
Berufs(ausbildungs-)vorbereitung angeboten. Dies 
führt zwar für den größten Teil in geförderte oder 
ungeförderte Ausbildung, zu einem kleinen Teil 
folgt aber nur unqualifi zierte Beschäftigung und 
vor allem folgt bei einem Drittel bereits hier Ar-
beitslosigkeit (Dietrich 2008). 

Eine nachträgliche Chance zur berufl ichen 
Qualifi zierung wird dann erst später und nur 
 unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen 
der Arbeitsförderung des Dritten Sozialgesetzbu-
ches (SGB III) geboten. Dazu muss u. a. neben der 
individuellen auch eine arbeitsmarktliche Not-
wendigkeit bestehen, d. h. im Arbeitsmarkt ab-
sehbar diese Person mit der entsprechenden neu-
en Qualifi kation auch nachgefragt sein.

7 Durch die Umstellung auf Bachelor-Studiengänge bröckelt allerdings an dieser Stelle der in der deutschen Historie lange gewachsene 
Bildungsbegriff, in dem Denken, Verstehen, Kunst und Kultur nicht nur auf unmittelbare Verwertbarkeit in der Arbeitswelt ausgerichtet 
waren.

8 Jugendliche werden in Deutschland vornehmlich nach dem Besuch von Förderschulen ohne Schulabschluss aus der Schule entlassen 
(Klemm 2010).
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Bereits in der Dokumentation eines von der 
Europäischen Union im Rahmen des Programms 
LEONARDO geförderten Projekts (Grünwald und 
Moraal 1998), in dem u. a. die Rolle der Sozial-
partner und öffentlicher Instanzen bei der Finan-
zierung von Weiterbildungsmaßnahmen für Be-
schäftigte und Arbeitslose untersucht (Grünwald 
1998) und nationale Regeln zur Freistellung in 
Dänemark und den Niederlanden mit den föde-
ralen Regelungen zur Freistellung in Deutschland 
verglichen wurden (Moraal 1998), kommt Moraal 
zu dem Ergebnis, „dass die relativ rigide Trennung 
zwischen den drei ‚Subsystemen’ berufl icher Wei-
terbildung – also zwischen individueller Weiter-

bildung, betrieblicher Weiterbildung und der 
Weiterbildung für Arbeitslose – die Realisierungs-
möglichkeiten innovativer Formen der aktiven 
Arbeitsmarkt- und Qualifi zierungspolitik in 
Deutschland erschwert“ (Moraal 1998: 19).

Im Folgenden wird aufgrund dieser beste-
henden Trennung auch gesondert auf die beruf-
liche Qualifi zierung im Rahmen des „Dritten So-
zialgesetzbuches – Arbeitsförderung (SGB III)“ 
eingegangen. Ein weiterer Grund hierfür ist aber 
auch, dass vom Finanzvolumen diese Förderung 
einen erheblichen Anteil an der öffentlichen 
 Gesamtförderung ausmacht (vgl. z. B. Koschek et 
al. 2011: 17).
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Interpretiert man das Beschäftigungssystem als 
Summe individueller Übergänge am Arbeitsmarkt 
(Kruppe 2003), so steht in dem hier diskutierten 
Kontext von Arbeitsmarktpolitik der Übergang 
in Aus- und Fortbildung im Fokus. Dieser Über-
gang fi ndet aber eben nicht (mehr) nur vor bzw. 

5.  Förderung der berufl ichen (Weiter-)Bildung im Rahmen aktiver   
 Arbeitsmarktpolitik9

9 Teilen dieses Textes liegt die ausführlichere Beschreibung des institutionellen Kontextes in Kruppe (2009) zugrunde.

am Beginn der Erwerbstätigkeit statt, sondern 
auch aus späterer Beschäftigung, aus Arbeitslo-
sigkeit oder aus einem anderen Erwerbsstatus – 
z.B. nach einer Phase der Kindererziehung oder 
der Pfl ege von Familienangehörigen (vgl. Ab-
bildung 2). 

Abbildung 2:

Übergänge am Arbeitsmarkt 

Quelle: Kruppe 2003.
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Abbildung 3:

Eintritte in Maßnahmen zur Förderung der berufl ichen Weiterbildung im Rahmen aktiver 
Arbeitsmarktpolitik nach Rechtskreis und Maßnahmekategorie, 2000 - 2011

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen.
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Gefördert wird dieser Übergang im Rahmen 
des Sozialversicherungssystems bei zumeist Ar-
beitslosen, zunehmend jedoch auch bei Beschäf-
tigten (z. B. gering Qualifi zierten oder auch Älte-
ren). Diese Förderung berufl icher Weiterbildung 
(FbW) löste 1998 bei der Überführung des Ar-
beitsförderungsgesetzes in das „Dritte Sozialge-
setzbuch – Arbeitsförderung (SGB III)“ die von 
1969 bis dahin geltende Kategorie „Fortbildungs- 
und Umschulungsmaßnahmen“ ab. Durch die 
„Gesetze für moderne Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt“, bekannter unter dem Namen Hartz-
Gesetze, erfuhr die Förderung berufl icher Weiter-
bildung deutliche Veränderungen. So wurde die 
direkte Zuweisung von Teilnehmenden durch die 
Arbeitsverwaltung zu einer bestimmten Bildungs-
maßnahme bei einem bestimmten Träger mit 
Jahresbeginn 2003 beendet. Seitdem werden Bil-
dungsgutscheine vergeben, mit denen sich der 
„Kunde“ der Arbeitsagentur seine Bildungsmaß-
nahme am Markt selbst sucht. Der Bildungsgut-
schein garantiert dabei die Kostenübernahme im 

Rahmen des Dritten Sozialgesetzbuches. Auf dem 
Bildungsgutschein sind u. a. das Bildungsziel und 
die Dauer der Maßnahme angegeben, die geför-
dert wird. 

Die Maßnahmen selbst haben sich grund-
sätzlich nur wenig verändert und lassen sich nach 
wie vor grob in zwei Kategorien unterteilen. Wäh-
rend „sonstige“ Maßnahmen auf eine eher kurz-
fristige Qualifi kationserweiterung zielen, sollen 
zumeist länger andauernde berufl iche Weiter-
bildungen zu einem Abschluss in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf führen. Seit der Ein-
führung des „Zweiten Sozialgesetzbuches – 
Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)“ 
zum Jahres beginn 2005, in welchem die frühe-
ren Systeme der Sozial- und der Arbeitslosenhilfe 
zusammengeführt wurden, stehen Maßnahmen 
zur Förderung berufl icher Weiterbildung auch 
diesem Personenkreis offen, bei dem auf Haus-
haltsebene zuvor eine Bedürftigkeitsprüfung 
durchgeführt wird. Abbildung 3 stellt die Ein- 
  tritte in Maßnahme zur Förderung der berufl i-
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chen (Weiter-)Bildung im Zeitverlauf nach Rechts-
kreisen und Maßnahmekategorien dar. Deutlich 
erkennbar sind die starken Veränderungen im 
Zeitverlauf: 

Nach einem starken Rückgang der Förderung 
bis einschließlich 2005 stiegen die Eintritte zu-
nächst wieder auf ein hohes Niveau an, um in 
den letzten Jahren wieder deutlich zurückzuge-
hen. Dabei blieben jedoch die Eintritte in Maß-
nahmen der berufl ichen Weiterbildungen, die zu 
einem Abschluss in einem anerkannten Ausbil-
dungsberuf führen, über den gesamten Zeitraum 
deutlich hinter den Förderzahlen im Jahr 2000 
zurück. 

Vergleicht man im Zeitverlauf die prozen-
tuale Höhe der Beiträge zur gesetzlichen Arbeits-
losenversicherung (vgl. Abbildung 4) und stellt 

für den Zeitraum ab dem Jahr 2000 einen Bezug 
zur Entwicklung der Eintritte in Maßnahmen zur 
Förderung der berufl ichen Weiterbildung (vgl. 
Abbildung 3) her, so zeigt sich kein Zusammen-
hang. 

Während der Phase des starken Rückganges 
der Fördereintritte blieben die Beitragssätze stabil 
bei 6,5 Prozent. Anschließend wurde der Beitrags-
satz Zug um Zug gesenkt, während die Eintritte 
zunächst stark stiegen und anschließend wieder 
zurückgingen. Die These, dass eine Finanzierung 
losgelöst von direkten Steuermitteln – und damit 
losgelöst von schnelllebigen Wechseln politischer 
Entscheidungsprozesse – zu entsprechender Un-
abhängigkeit und Kontinuität führt, lässt sich 
 somit nicht halten. 

Abbildung 4:

Entwicklung der Beitragssätze in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung jeweils ab 1.1. des Jahres

Quelle: BMAS 2012, eigene Berechnungen.
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Wissenschaftliche Analysen zur Wirkung von 
Teilnahmen an Maßnahmen zur Förderung der 
berufl ichen Weiterbildung kamen in den letzten 
Jahre großteils zu dem Ergebnis, dass berufl iche 
Weiterbildung im Rahmen aktiver Arbeitsmarkt-
politik die Arbeitsmarktchancen von Arbeitslo-
sen verbessert (Bernhard et al. 2009: 174f.). Anzu-
merken sei hier, dass auch langfristigen Maß-
nahmen (mit Abschluss in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf) hohe und nachhaltige Ein-
gliederungswirkung in ungeförderte, sozialver-
sicherungspfl ichtige Beschäftigung attestiert wur-
de (Bernhard et al. 2009: 174). Dies bestätigt auch 
die Untersuchung von Bernhard und Kruppe 
(2012), die die Wirkung der Teilnahme an För-
derungen der berufl ichen Weiterbildung von Per-
sonen untersuchte, die im ersten Quartal 2005 
Arbeitslosengeld II bezogen. Diese Analyse zeigt, 
dass sich positive Effekte auf die Arbeitsmarkt-
chancen auch für spezifi sche Gruppen ergeben, 
die ansonsten seltener an Weiterbildungen teil-
nehmen – z. B. für gering Qualifi zierte. 

Es machte folglich Sinn, dass bereits die 
 Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen 
Lernens (2004) darauf hinwies, dass die Förde-
rung der berufl ichen Weiterbildung im Rahmen 
aktiver Arbeitsmarktpolitik einen bedeutenden 
Anteil an einer Strategie Lebenslangen Lernens 
habe – vor allem deshalb, da sie verstärkt Grup-
pen einbeziehen könne, die ansonsten in der 
Weiterbildung eher unterrepräsentiert sind. Die 
Ausrichtung insbesondere auf Gruppen, die eben 
ansonsten – aufgrund von dauerhaften Bildungs-
ungleichheiten – auch in der Weiterbildung un-
terrepräsentiert sind (Becker 2004), könnte somit 
ein entscheidender Beitrag zur Reduktion von 
schichtspezifi scher Bildungsungleichheit sein. 

Allerdings wurden entsprechende Segmentie-
rungen am Arbeitsmarkt durch FbW-Teilnahmen 
in der Realität gerade nicht aufgehoben (Schö-
mann/Leschke 2004). 

Mit der Einführung von Bildungsgutschei-
nen (SGB III) im Jahr 2003 hat sich für einige 
Gruppen sogar das Zugangsproblem verstärkt, da-
runter auch für gering Qualifi zierte. Sie erhielten 
seltener einen Bildungsgutschein und konnten 
diesen zusätzlich auch noch seltener einlösen als 
besser Qualifi zierte (Kruppe 2009: 15f., vgl. auch 
Tabelle 1). 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die 
Evaluation des „Bildungscheck NRW“: 

„Nur in geringem Maße werden gering 
 Qualifi zierte von dem Förderangebot erreicht: 
Sowohl Personen mit (höchstens) Hauptschulab-
schluss wie auch solche ohne jegliche Berufs-
ausbildung oder mit einer Ausbildung unterhalb 
eines Fortbildungs- oder Hochschulabschlusses 
sind unter den Empfängern und Empfängerinnen 
des Bildungsschecks wesentlich seltener vertre-
ten als unter allen Teilnehmern und Teilneh-
merinnen an berufl icher Weiterbildung“ (SALLS/
Univation 2008: 96).

Auch erste Ergebnisse zur Weiterbildungs-
förderung im Rahmen des Bundesprogramms 
„Bildungsprämie“, das sich an Erwerbstätige und 
Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer  wen-
det, gehen in diese Richtung. So weisen Görlitz 
und Tamm (2012) darauf hin, dass der Anteil der 
gering Qualifi zierten unter den Personen, die eine 
Bildungsprämie in Anspruch genommen haben, 
deutlich geringer ist als ihr Anteil an der Gruppe 
aller prinzipiell Anspruchsberechtigten (Görlitz/
Tamm 2012: 29).

6. Selektive Förderung von Weiterbildung 
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Allerdings sind die Gründe für selektive Teilnah-
mewahrscheinlichkeiten vielfältig. So zeigt Krup-
pe (2009), dass selektive Prozesse 
(a) bei der Vergabe des Bildungsgutscheins (SGB 
III) sowohl auf Seiten der ausgebenden Instituti-
on (hier: Arbeitsverwaltung) als auch auf Seiten 
des Individuums und
(b) bei der Einlösung des Bildungsgutscheins so-
wohl auf Seiten der Weiterbildungsanbieter als 
auch auf Seiten des Individuums liegen können.

Abbildung 5 stellt schematisiert dar, an wel-
chen Schritten im Prozess von der Bildungs-
gutscheinvergabe an Arbeitslose bis zu deren er-
folgreichen Weiterbildung Selektionen auftreten 
können.

Eine Selektion kann demnach bei der Ar-
beitsverwaltung vorliegen, wenn vorrangig dieje-
nigen gefördert werden, die mit hoher Wahr-
scheinlichkeit anschließend auch einen Wechsel 
aus der Arbeitslosigkeit heraus in eine Beschäf-
tigung schaffen. Zumindest in der Einführungs-
phase des Bildungsgutscheins (2003 - 2005) wurde 

hierzu eine zu prognostizierende Eingliederungs-
wahrscheinlichkeit von 70 Prozent festgelegt 
Kruppe (2009: 10). Aber auch der potenziell Teil-
nehmende kann an dieser Stelle sich für oder ge-
gen eine Teilnahme entscheiden. Gründe können 
z. B. Frustrationen im bisherigen Bildungsverlauf 
sein, aber auch eine (aus subjektiver Sicht) feh-
lende Passung der Weiterbildung oder schlicht 
die bei eher Bildungsfernen fehlende Einsicht, 
wozu Bildung nutzt. Darüber hinaus können 
auch die Weiterbildungsträger ablehnen, wenn 
sie z. B. davon ausgehen, dass die Bildungsgut-
scheininhaberinnen und -inhaber nur mit ge-
ringerer Wahrscheinlichkeit anschließend auch 
einen Wechsel in eine Beschäftigung schaffen, da 
auch die Träger ein Interesse haben, hohe Über-
gangsquoten vorweisen zu können. Und auch an 
dieser Stelle kann der potenziell Teilnehmende 
sich wiederum für oder gegen eine Teilnahme ent-
scheiden (s.o.).

Mit der Frage, warum bestimmte Gruppen 
nicht an Weiterbildung teilnehmen und einer 

Tabelle 1:

Bildungsgutscheine und Qualifi kation

1 Quelle: IAB Bildungsgesamtrechnung 2009.
2 Quelle: Kruppe (2009): Verwaltungsdaten zu Bildungsgutscheinen, eigene Berechnungen.
3 Quelle: Kruppe (2009): Probit-Schätzung (Signifi kanzniveau:  0,01 - ***; 0,05 - **; 0,1 - *; n.s. - nicht signifi kant).

Höchster Bildungsabschluss Anteil am Arbeitslosen-
bestand 2004 (In %)1

Anteil bei Ausgabe 2005 
(In %)2 Einlöse-Wahrscheinlichkeit3

Keinen Abschluss 6,2 1,4 - ***

Nur Ausbildungsabschluss 0,0  0,1 - **

Bis mittlere Reife ohne 
Berufsausbildung

25,3 10,6 n.s. 

Bis mittlere Reife mit 
Berufsausbildung

55,3 63,2 Referenz 

(Fach-) Hochschulreife 
ohne Berufsausbildung

2,7  3,0 n.s.  

(Fach-) Hochschulreife 
mit Berufsausbildung

4,5  9,7 n.s.  

Fachhochschulabschluss 2,0  4,1 n.s.  

Hochschulabschluss 3,6  7,7 n.s.  

Keine Angaben 0,0  0,2 n.s.  
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kritischen Auseinandersetzung, ob dies nicht 
auch eine Rechtfertigung habe, setzt sich bei-
spielsweise Holzer (2004) auseinander. Sie weist 
darauf hin, dass es „[…] weiterhin intensiver Be-
mühungen [bedarf], das bereits vor Jahrzehnten 
formulierte ‚Recht auf Bildung‘ konsequent zu 
verwirklichen. Wenn es Menschen, aller an sie 
herangetragenen Forderungen und Erwartungen 
zum Trotz, dennoch sinnvoll erscheint, sich der 
Teilnahme an organisierter Weiterbildung zu ent-
ziehen, so muss diese Entscheidung meines Er-
achtens Akzeptanz fi nden und es müssen Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die diese 
Akzeptanz ermöglichen. Denn nicht zuletzt rich-
tet sich Bildung, hier wieder im emanzipato-
rischen Sinn, an mündige Menschen mit Ent-
scheidungsmöglichkeiten und -freiheiten. 

[…]
Neben der Verwirklichung des ‚Rechts auf 

Bildung‘ ist daher auch die Anerkennung des 
‚Rechts auf Widerstand‘ gefordert“ (Holzer 2004: 
249).

Im Gegensatz dazu versucht Faulstich (2006) 
Gründe für Lernwiderstände zu identifi zieren, 
und aus dem Verständnis dieser heraus positiv zu 
wenden: 

„Bei der Auseinandersetzung mit Lernwider-
ständen geht es also nicht um die Beseitigung 
 eines lästigen Übels, sondern um die Klärung der 
berechtigten Gründe, nicht zu lernen. Wenn man 
die Lernenden ernst nimmt, muss man ihnen zu-
gestehen, dass sie aus ihrer Sicht vernünftig han-
deln. Ohne erwartbare Lernerfolge ist Lernauf-
wand sinnlos. Erst wenn die Bedeutsamkeit von 
Lernanstrengungen deutlich wird, greifen lern-
förderliche Rahmenbedingungen, wie sie durch 
die Partizipation der Lernenden gestaltet und 
durch Lernzeiten und Lerngelder gesichert wer-
den müssen“ (Faulstich 2006: 7).

Ebenso geht Kruppe (2011) auf notwendige 
Veränderungen im Bildungssystem ein:

„Bereits die Vorschul- und die Schulausbil-
dung müssten sich verändern, um negative Bil-
dungskarrieren von vornherein zu minimieren: 

Abbildung 5:

Der selektive Prozess von der Bildungsgutscheinvergabe an Arbeitslose bis zu deren 
erfolgreichen Weiterbildung

Arbeitslose/r
Arbeitslose/r

ohne Bildungs-
gutschein

Arbeitslose/r
mit 

Weiterbildung

Arbeitslose/r
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Weiterbildung

Erfolgreiche
Teilnahme

Arbeitslose/r
ohne

Weiterbildung

Zertifi zierter
Bildungs-

träger

Arbeitslose/r
mit Bildungs-

gutschein

MarktVermittler/in

Agentur

Abbruch

Quelle: Kruppe 2008.
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hin zu einem integrativen, kreativen Lernen, wo-
durch bereits früh vermittelt werden könnte, dass 
Lernen nicht zu Frustrationen führen muss, und 
weg von frühzeitiger Selektion, die für einige 
schon im Kindesalter in eine zumindest individu-
ell so wahrgenommene Perspektivlosigkeit führt. 

Aber auch die berufl iche Erstausbildung muss 
sich Veränderungen anpassen. Der Umgang mit 
jungen Menschen funktionierte in der Gründer-
zeit noch anders als im Nachkriegsdeutschland. 
Deshalb muss man auch heute von Betrieben und 
vom Berufsschulsystem erwarten, sich anzupas-
sen. Flexibilität kann nicht nur eine Bringpfl icht 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
sein. Wenn Betriebe heutzutage über fehlende 
Ausbildungsreife klagen, drängt sich die Frage 
auf, ob es hierfür tatsächlich einen defi nierten 
Standard gibt, der bestimmte Erwartungen be-

gründet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus-
bilden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortbil-
den, qualifi zierte Ältere behalten bzw. einstellen, 
Frauen nicht diskriminieren etc. – Betriebe, die 
nichts davon tun oder sich Diskriminierungen 
leisten, verpassen Chancen auf eigene Verant-
wortung! 

Desgleichen sollte die Förderung des Studi-
ums noch einmal überdacht werden. Um Poten-
ziale zu erschließen, kann Exzellenzförderung 
nicht die alleinige Antwort sein. Denn Zugang zu 
Bildung ist immer noch stark von der sozialen 
Herkunft geprägt.10 Deshalb birgt Exzellenzför-
derung die Gefahr der Verstärkung, zumindest 
aber des Erhalts sozialer Ungleichheit in sich. 
Aufstiege sollten für alle möglich sein“ (Kruppe 
2011: 56). 

10 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutschland 2010, Bielefeld, 2010: 9ff. [im Original Fußnote Nr. 15]. 
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Welche Konsequenzen fordert das bis hierher 
 Zusammengetragene?11 Grundsätzlich müssen 
Bildung und Weiterbildung als eine gesamtge -
sellschaft liche Aufgabe verstanden werden. Sie 
sollten deshalb auch durch die Gemeinschaft fi -
nanziert werden. Gleichzeitig würde eine Finan-
zierung aus Steuern sowohl Personen als auch 
Betriebe be teiligen. Durch die Umverteilungs-
effekte würden gerade die Personen nicht belas-
tet, die – z. B. aufgrund geringer Qualifi kation – 
auch nur ein niedriges Einkommen und keine 
oder wenig Ersparnisse haben. 

Das Argument der Unabhängigkeit und Kon-
tinuität bei anderer Finanzierung – z. B. in Form 
eines Fonds – zeigt sich als nicht stichhaltig, da 
zum Beispiel rechtliche Änderungen jederzeit zu 
veränderten Förderkonditionen führen können. 
Gleichzeitig würde ein Fonds mit festen indivi-
duellen – und damit klar restringierten Ziehungs-
rechten – einer Förderung des lebenslangen Ler-
nens entgegenstehen, da über kurz oder lang 
die individuellen Mittel ausgeschöpft wären. Soll-
te sich die Nachfrage am Arbeitsmarkt nach der 
Ausschöpfung ändern, wäre eine Umorientierung 
nicht mehr möglich, das Risiko an dieser Stelle 
möglicherweise noch stärker individualisiert als 
heute. 

Auch der Gedanke einer Lernphase beim Ein-
stieg in das Berufsleben und einer Inanspruchnah-
me eines Ziehungsrechts aus einem Fonds in der 
„Rushhour des Lebens“ widerspricht der Vorstel-
lung lebenslangem Lernens. Eben nicht eine 
 sporadische, punktuelle Auffrischung oder Um-

orientierung sollte das Ziel einer weitschauenden 
Politik sein, sondern die kontinuierliche Einbin-
dung in Bildungsprozesse. 

Generell aber wäre ein Rechtsanspruch auf 
Weiterbildung und ggf. auf einen zweiten Beruf 
ein wichtiger Schritt zu einer Institutionali sierung 
einer neuen Lernkultur. Ein solcher Rechtsan-
spruch sollte insbesondere die Möglichkeit ein-
beziehen, auch in späteren Lebensphasen (weite-
re) Schulabschlüsse zu erreichen und ggf. auch 
eine Erstausbildung oder ein spätes Studium zu 
absolvieren. Ein solcher Rechtsanspruch könnte 
auch vermeiden, die schon bestehenden deut-
lichen Unterschiede in der Weiterbildungsbetei-
ligung zwischen Beschäftigten auf der einen und 
Arbeitslosen und Inaktiven auf der anderen Seite 
weiter zu zementieren. 

Hierzu muss zunächst das Bildungssystem 
noch durchlässiger werden,12 neben berufsbeglei-
tenden müssten auch Teil- und Vollzeitmöglich-
keiten für Weiterbildung und Qualifi zierung an-
geboten werden, um eine Vereinbarkeit mit ver-
schiedensten Lebensmodellen und Lebensphasen 
zu ermöglichen. 

Betriebliche Aus- und Weiterbildungen soll-
ten möglichst betriebsnah stattfi nden, um die 
notwendige Praxisnähe zu gewährleisten und 
Klebeeffekte zu ermöglichen. Gleichzeitig müss-
ten sich neben den Betrieben auch die Berufs-
schulen darauf ausrichten, Erwachsene in ver-
schiedenen Altersgruppen zu unterrichten.

Die in diesem Kontext bereits partiell exis-
tierenden universitären Angebote müssten er-

11 Dabei wird auf Fragen, die z. B. die föderale Struktur des Bildungssystems betreffen, an dieser Stelle nicht weiter eingegangen. Dies be-
trifft beispielsweise, inwieweit eine Beteiligung des Bundes bereits unter den gegebenen Umständen möglich ist oder ob eine entspre-
chende Verfassungsänderung bzw. eine Reform des Föderalismus notwendig wäre. Zu diesen Fragen siehe ausführlich Wieland/Dohmen 
(2011). 

12 Auf die Notwendigkeit der Verbesserungen im vorschulischen wie auch im schulischen Bereich sei hier nur am Rande verwiesen.

7.  Schlussfolgerungen für Bildungsfi nanzierung und -organisation 
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weitert werden. In weiten Bereichen könnte aber 
auch den Volkshochschulen eine besondere Be-
deutung zukommen, da diese bereits heute in der 
Erwachsenenbildung etabliert sind. 

Nicht vergessen werden darf, dass eine unab-
hängige, qualitativ hochwertige Beratung die 
Entscheidungen unterstützen sollte. Die Unab-
hängigkeit ist hier von besonderer Bedeutung, da 
in dieser Beratung die Interessen, die Lebenssi-
tuation und die Lebensplanung des zu Beraten-
den im Fokus stehen muss. Diese Anlaufstelle 
sollte im besten Sinne Bildungs- und Berufsbe-
ratung leisten, Hinweise auf Zukunftschancen 
und evtl. notwendige regionale Mobilität geben, 
an bestehenden Qualifi kationen, aber auch an 
 individuellen Kompetenzen anknüpfen. 

Allerdings sollte es sich bei den Beratungs-
stellen nicht um eine Entscheidungsinstanz han-
deln, die z. B. auf Grund von Arbeitsmarktbedin-
gungen bei der einen Aus-/Weiterbildung zu-
stimmt und bei der anderen ablehnen kann. Die 
Autonomie in der Bildungs- und Berufswahl soll-
te auch hier gewährleistet bleiben. Eine Entschei-
dung sollte sich deshalb nur auf den Grund-
anspruch beziehen. Dieser könnte auch in einer 
von der Beratung unabhängigen Stelle beschie-
den werden. 

Um insbesondere bildungsfernere Personen 
zu erreichen, muss der Zugang zur Beratung 
 niedrigschwellig sein. An dieser Stelle muss nicht 
nur bedacht werden, dass in späteren Lebens-
phasen die (erhöhten) Kosten einer Erhaltung des 

Lebensstandards während der Bildungsphase ge-
sichert sein sollten. Auch muss über Anreize für 
Personen, die selbst keinen unmittelbaren Vorteil 
einer Aus- oder Weiterbildung für sich erkennen, 
nachgedacht werden, wenn eine Qualifi kation im 
gesellschaftlichen Interesse liegt. Dies könnte 
zum Beispiel eine berufl iche (Erst-)Ausbildung 
sein, die diese Person aus einem hohen Risiko 
bzw. einer hohen Betroffenheit von Arbeitslo-
sigkeit hinausführt und aus ihr eine Fachkraft 
mit deutlich verbesserter Position am Arbeits-
markt macht. 

Dabei könnte ein Angebot von modularen 
Teilqualifi kationen möglichst in allen Berufen als 
niedrigschwelliges Angebot besonders Personen 
erreichen, die eine Ausbildung nicht unmittelbar 
nach der Schule angefangen oder nicht bestan-
den haben. Wenn für diese Personengruppe ein 
Rechtsanspruch auf und darüber hinaus zusätz-
liche Anreize zur Teilnahme an den weiteren Mo-
dulen bestünden, könnte dies letztendlich dazu 
führen, dass auf diesem Weg ein voll qualifi zie-
render Berufsabschluss erreicht wird. Durch eine 
solche Modularisierung könnten darüber  hinaus 
auch Beschäftigte im späteren Erwerbsverlauf 
leichter auf einen zweiten Beruf umsteigen. 

Nicht zuletzt sollten Betriebe sowohl durch 
Anlaufstellen mit Qualifi zierungsberatung und 
Qualifi zierungsplanung als auch beim Aufbau lo-
kaler Netzwerke unterstützt werden, um insbe-
sondere kleineren Unternehmen bessere Um-
setzungsmöglichkeiten zu verschaffen. 
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